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zur Prävention von sexualisierter Gewalt  

und sexuellem Missbrauch 
Stand März 2025 

 

 

Der Verhaltenskodex unseres Pfarrverbands beschreibt Grundhaltungen, die zum ei-
genverantwortlichen Handeln ermutigen und dafür Orientierung geben. Die Grundlage, 
um Grenzen zu achten, sind Werte wie Achtsamkeit, Wertschätzung, Respekt, Transpa-
renz in Arbeits- und Handlungsabläufen und eine offene Kommunikationskultur. Da in 
einem derartigen Kodex nicht jeder erdenkbare Einzelfall geregelt werden kann, geht es 
darum, diese Regeln situationsabhängig und verantwortungsvoll anzuwenden.  

1. Gestaltung von Nähe und Distanz  

In der pädagogischen, erzieherischen und pastoralen Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen geht es darum, ein adäquates Ver-
hältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Die Beziehungsgestaltung muss dem jeweili-
gen Auftrag entsprechen und stimmig sein.  
Mögliche Verhaltensregeln können sein:  

• Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den dafür 
vorgesehenen geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von au-
ßen zugänglich sein. Eine weitere Person wird vor Beginn über das Gespräch in-
formiert.  

• Einzelgespräche finden nicht in Privaträumen statt.  
• Im Gespräch befindliche Personen haben einen ausreichend großen Abstand zu-

einander (z.B. durch einen Tisch getrennt).  
• Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugsper-

sonen und Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen sind 
zu unterlassen wie z.B. gemeinsame private Urlaube, Geschenke und andere 
Gesten zum Zwecke der Bevorzugung.  

• Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass den Minder-
jährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen keine Angst gemacht 
und keine Grenzen überschritten werden.  



 
Pfarrverband Dietramszell, Am Richteranger 8, 83623 Dietramszell 

Tel: 08027-9038-0 Fax: 08027-9038-27 
E-Mail: pv-dietramszell@ebmuc.de Web: www.pfarrverband-dietramszell.de 

• Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu achten und nicht 
abfällig zu kommentieren.  

• Es wird mündlich das Einverständnis eingeholt, bevor bei dem Anziehen der litur-
gischen Kleidung und Kostüme geholfen wird.  

• Es darf keine Geheimnisse mit Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen geben. (Ausnahme: seelsorgliches Gespräch, Beichtgeheimnis)  

• Grenzverletzungen müssen thematisiert und dürfen nicht übergangen werden.  
• Wenn aus guten Gründen von einer Regel abgewichen wird, muss dies immer 

transparent gemacht werden. 

2. Angemessenheit von Körperkontakt 

Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen. Aller-
dings haben sie altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Sie ha-
ben die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige Schutzperson vorauszuset-
zen, d.h. der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit 
und Zurückhaltung sind geboten, Ablehnung muss ausnahmslos respektiert werden.  
Mögliche Verhaltensregeln können sein:  

• Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung sind verboten.  
• Körperkontakt ist sensibel und nur für die Dauer und zum Zweck einer Versor-

gung (z.B. Pflege, Erste Hilfe) oder Abwehr einer Gefahr (z.B. tätliche Auseinan-
dersetzung unter Schutzbefohlenen, Straßenverkehr)  

• Aktive Berührungen, die persönliche Zuwendung ausdrücken und nicht von den 
Kindern und Jugendlichen ausgehen (z. B. als Zeichen des Trostes), werden 
grundsätzlich unterlassen. Prinzipiell sollte in Einzelkontakten auf Körperkontakt 
verzichtet werden. Trost kann z.B. auch durch das Reichen eines Taschentuchs 
oder mitfühlenden Worten ausgedrückt werden.  

• Es wird bei unangemessenem Körperkontakt unter Schutzbefohlenen einge-
schritten und dieser durch Trennung der Personen durch die Gruppenleitung 
oder Aufsichtpersonen unterbunden.  

3. Sprache und Wortwahl 

Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und gedemütigt wer-
den. Von daher hat jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation durch Wert-
schätzung und einen auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson angepassten 
Umgang geprägt zu sein.  
Mögliche Verhaltensregeln können sein:  

• Schutzbefohlene werden bei ihrem Vornamen genannt. Spitznamen werden nur 
verwendet, wenn der/die Betreffende das möchte. Kosenamen (z.B. Schätzchen, 
Mäuschen) kommen nicht zum Einsatz.  

• In keiner Form von Interaktion und Kommunikation wird sexualisierte Sprache 
verwendet.  

• Verbale und nonverbale Interaktion sollen der jeweiligen Rolle und dem Auftrag 
entsprechen und auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein.  

• Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten.  
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4. Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit all-
tägliches Handeln. Um Medienkompetenz zu fördern ist ein professioneller Umgang 
damit unablässig. Die Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien muss im Sinne 
eines achtsamen Umgangs miteinander sorgsam getroffen werden. Sie hat pädagogisch 
sinnvoll und altersadäquat zu erfolgen.  

• Pornographische Inhalte, egal in welcher Form, sind nicht erlaubt. Gerade die 
Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern stellt einen Straftatbe-
stand dar.  

• Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen 
ein Betreuungsverhältnis besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln und Ge-
schäftsbedingungen dieser Medien zulässig. Gruppenkommunikation ist zu be-
vorzugen. Persönliche Freundschaften/Follower auf sozialen Plattformen zwi-
schen Kinder und Jugendlichen sowie den privaten Profilen von Seelsorger/innen 
werden nicht angenommen.   

• Bezugspersonen sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewalt-
tätiges oder sexistisches Verhalten und Mobbing Stellung zu beziehen.  

• Der Datenschutz hat hohe Priorität.  
• Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das 

Recht am eigenen Bild, zu beachten.  

5. Verhalten auf Freizeiten und Reisen  

Freizeiten mit Übernachtung sind besondere Situationen mit besonderen Herausforde-
rungen. Diese Maßnahmen sind grundsätzlich pädagogisch sinnvoll und wünschens-
wert, da sie viele unterschiedliche Erfahrungsebenen ansprechen. Natürlich sollten sich 
die Verantwortlichen der damit verbundenen Verantwortung bewusst sein. Es kann vor-
kommen, dass sich die vorgegebenen Rahmenbedingungen in der Praxis schwer umset-
zen lassen, bspw. wenn die Räumlichkeiten ein geschlechtsgetrenntes Schlafen nicht 
ermöglichen. In einem solchen Fall ist wie bei anderen Abweichungen, ein transparenter 
Umgang notwendig, indem dies zuvor mit Eltern/Erziehungsberechtigten besprochen 
und deren Einverständnis eingeholt wird.  
Mögliche Verhaltensregeln können sein: 

• Die Schützlinge sollten stets von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Be-
zugspersonen begleitet werden. Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht 
zusammen, soll sich dies auch in der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln. 

• Die Teilnehmenden und Erziehungsberechtigten wissen um geplante Ausflüge, 
Übernachtungsaktionen, deren Konzeption und Inhalt (Informationsschreiben). 

• Intensive Kontakte wie Einzelgespräche, Körperübungen oder erlebnispädago-
gisch orientierte Übungen werden im Vorfeld besprochen und bei den Teilneh-
menden und deren Eltern angekündigt. Die Teilnahme daran ist stets freiwillig. 

• Bei Übernachtungen schlafen männliche und weibliche Teilnehmer in der Regel 
in unterschiedlichen und abgetrennten Räumen. Bei Übernachtungen im Pfarr-
heim ist nach Möglichkeit darauf zu achten, dass männliche und weibliche Teil-
nehmer in einem jeweils eigenen Raum schlafen. Sollte dies nicht möglich sein 
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und der Pfarrsaal auch der Schlafraum sein, so sind die Schlaflager nach Ge-
schlechtern getrennt voneinander einzurichten.  

• Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von 
Seelsorgern und Seelsorgerinnen sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sind untersagt. 

• In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer 
Bezugsperson mit einem minderjährigen Schützling zu unterlassen. 

• Zimmer und Schlafplätze aller Beteiligten werden als deren Privat- bzw. Intim-
sphäre betrachtet. Ohne vorheriges Anklopfen werden diese Räume nicht betre-
ten. 

• Braucht ein einzelnes Kind Zuwendung oder Trost, so ist die Begleitperson nicht 
allein mit dem Kind. Wenigstens eine weitere Betreuungsperson ist zu informie-
ren und die Türe nicht vollständig zu schließen.  

• Die Betreuer, die Teilnehmenden und ihre Eltern werden im Vorfeld darüber in-
formiert, was bei einer nötigen Krisenintervention zu tun ist und wohin sie sich 
im Verdachtsfall wenden können. 

• Im Falle einer Übernachtung ist es erforderlich, dass alle ehrenamtlichen Beglei-
ter ein EFZ, sowie die Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung vorgelegt ha-
ben. Letztere ist auch vorzulegen, wenn ein Einsatz kurzfristig erfolgt und ein EFK 
nicht mehr beantragt werden kann.  

6. Maßnahmen bei Fehlverhalten von Schutzbefohlenen  

Maßnahmen bei Fehlverhalten müssen so gestaltet sein, dass die persönlichen Grenzen 
von Schutzbefohlenen nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass diese 
transparent kommuniziert sind, im direkten Bezug zum Fehlverhalten stehen, angemes-
sen, konsequent und nachvollziehbar sind. Bei Disziplinierungsmaßnahmen ist jede 
Form von Gewalt, Erniedrigung, Bloßstellung oder Drohung in Wort und Tat untersagt.  
 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich den Verhaltenskodex er-
halten und gelesen habe. Ich werde mein Verhalten an diesem Kodes aus-
richten.  
 
 
 
Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin:__________________________________________________ 

 
 
 
_______________________               _________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 

 


